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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.2016

Norm

WEG 2002 §37 Abs4

1. WEG 2002 § 37 heute

2. WEG 2002 § 37 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 37 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

Rechtssatz

Nach § 37 Abs 4 WEG 2002 kommt es nicht auf den Zeitpunkt der Begründung von Wohnungseigentum, sondern auf

den des Abschlusses des Kaufvertrags mit dem Wohnungseigentumsbewerber und dessen Übergabe an. Die

Bestimmung gilt daher für alle Kaufverträge, die ab ihrem Inkrafttreten abgeschlossen wurden.Nach Paragraph 37,

Absatz 4, WEG 2002 kommt es nicht auf den Zeitpunkt der Begründung von Wohnungseigentum, sondern auf den des

Abschlusses des Kaufvertrags mit dem Wohnungseigentumsbewerber und dessen Übergabe an. Die Bestimmung gilt

daher für alle Kaufverträge, die ab ihrem Inkrafttreten abgeschlossen wurden.
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